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Bodenrichtwerte 31.12.1986 

Vorwort 

(alle Wertangaben in DM/m²)A 
 

Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Lagewert, bezogen auf den Quadratmeter Grundstücks-

fläche. Er ist aufgrund der Kaufpreissammlung für eine Mehrzahl von Grundstücken ermittelt, die in 

ihren Merkmalen tatsächlicher und rechtlicher Art weitgehend übereinstimmen, eine im wesentlichen 

gleiche Struktur und Lage haben und im Zeitpunkt der Bodenrichtwertermittlung ein annähernd glei-

ches Preisniveau aufweisen (Bodenrichtwertzone). Der Bodenrichtwert ist also auf typische Verhält-

nisse in der Bodenrichtwertzone abgestellt und berücksichtigt nicht die besonderen Eigenschaften 

einzelner Grundstücke. Abweichungen einzelner Grundstücke in den wertbestimmenden Merkmalen 

können Abweichungen des Verkehrswertes vom Bodenrichtwert bewirken. Das gilt insbesondere hin-

sichtlich Verkehrs- bzw. Geschäftslage, Art und Maß der baulichen Nutzung, Grundstücksgestalt, 

Größe, Bodenbeschaffenheit, Erschließung, mit dem Grundstück verbundener werterhöhender Rech-

te oder wertmindernder Belastungen. 

Zu den Merkmalen rechtlicher Art nach Absatz 1 gehört auch die Bauleitplanung. Diese ist in den Bo-

denrichtwertkarten nach den Ausweisungen des Baunutzungsplanes von Berlin in der Neufassung 

vom 28. Dezember 1960 bzw. nach den Festsetzungen rechtsverbindlicher Bebauungspläne - soweit 

sie nach Art oder Maß der baulichen Nutzung von den Ausweisungen des Baunutzungsplanes we-

sentlich abweichen - dargestellt. Aus dieser Darstellung können verbindliche Aussagen über die Bau-

leitplanung nicht hergeleitet werden. 

Die Bodenrichtwerte sind für baureifes Land, Rohbauland, Land mit Bauerwartung und marktfähiges 

Nichtbauland ermittelt. In bebauten Gebieten sind Bodenrichtwerte mit dem Wert ermittelt, der sich 

ergeben würde, wenn die Grundstücke unbebaut wären. Im innerstädtischen Bereich sind die Boden-

richtwerte für gemischte Gebiete und allgemeine Wohngebiete der Baustufen IV/3 und V/3 überwie-

gend aus Kaufpreisen unbebauter Grundstücke mit Baulückeneigenschaft abgeleitet worden. Kauf-

preisunterschiede, die sich dabei aus Abweichungen bestimmter wertbeeinflussender Merkmale, ins-

besondere aus dem unterschiedlichen Maß der baulichen Nutzung, ergeben, sind bei der Boden-

richtwertermittlung berücksichtigt. Im Bereich der offenen Bauweise sind für die Bodenrichtwertermitt-

lung Verkäufe von Grundstücken unter 400m2 Größe - soweit sie nicht gebietstypisch sind - und von 

ideellen Grundstücksanteilen unberücksichtigt geblieben. Soweit in bebauten Gebieten gebietstypi-

sche Vertragsverhältnisse bestehen (wie z.B. Erbbaurecht, Reichsheimstättenrecht), sind die Boden-

richtwerte ohne Berücksichtigung solcher Rechte ermittelt. Bodenrichtwerte für Nichtbauland (z.B. 

Dauerkleingärten oder andere private Erholungsflächen) gelten für Flächen, die für den jeweiligen 

Nutzungszweck fertig hergerichtet sind. 

Die Ermittlung der Bodenrichtwerte erfolgt durch den Gutachterausschuß für Grundstückswerte in 

Berlin. Der Gutachterausschuß ist ein Kollegialgremium und besteht zur Zeit aus 40 Mitgliedern. Zu 

Gutachtern können nur Personen mit besonderer Sachkunde bestellt werden, die in der Wertermitt-
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lung von Grundstücken erfahren sind. Die Gutachter werden nach bestem Wissen und Gewissen tä-

tig. Sie sind bei ihrer Tätigkeit unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. 

Die Bodenrichtwerte werden auf Grund der bei der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ge-

führten Kaufpreissammlung zum Ende jedes zweiten Jahres ermittelt. Die Aufgaben der Geschäfts-

stelle sind dem Senator für Bau- und Wohnungswesen übertragen worden. 

Zu den Beratungen der Bodenrichtwerte tritt der Gutachterausschuß für Grundstückswerte in Berlin 

für die einzelnen Bezirke jeweils in der Besetzung mit dem Vorsitzenden oder einem seiner Stellver-

treter und vier ehrenamtlichen weiteren Gutachtern zusammen. 

Gutachterausschuß für Grundstückswerte in Berlin 

Der Vorsitzende 

 

Rechtsquellen:  
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